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Wien, am 30. Jänner 2023  

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Hannes Amesbauer hat am 30. November 2022 unter 

der Nr. 13171/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Sexualstraftaten 2022 in Österreich“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 20: 

• Wie stellt sich die Gesamtzahl aller strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung in Österreich insgesamt sowie gegliedert nach 

Bundesländern im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage dar? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedert sich diese Gesamtzahl aller strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung in Österreich insgesamt sowie gegliedert nach 

Bundesländern auf die jeweiligen verschiedenen Örtlichkeiten, welche in der 

Kriminalstatistik gelistet werden, auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 
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• Wie gliedert sich die Gesamtzahl aller strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung in Österreich im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der 

gegenständlichen Anfrage auf die einzelnen Delikte auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie hoch war die Aufklärungsquote bei den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung in Österreich im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der 

gegenständlichen Anfrage? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie viele Tatverdächtige konnten im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der 

gegenständlichen Anfrage in Österreich aufgrund von strafbaren Handlungen gegen 

die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung insgesamt sowie gegliedert nach 

Bundesländern ausgeforscht werden? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie stellt sich die Altersstruktur der Tatverdächtigen dar? 

• Wie gliedern sich die gesamten Tatverdächtigen in Österreich im Jahr 2022 bis zum 

Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage auf die einzelnen Delikte auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie viele fremde Tatverdächtige konnten im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der 

gegenständlichen Anfrage in Österreich insgesamt sowie gegliedert nach 

Bundesländern aufgrund von strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und 

Selbstbestimmung ermittelt werden? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich diese fremden Tatverdächtigen in Österreich im Jahr 2022 bis zum 

Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage auf die einzelnen Delikte auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie stellt sich die Altersstruktur dieser fremden Tatverdächtigen dar? 
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• Wie gliedern sich die insgesamt im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen 

Anfrage in Österreich aufgrund von strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung angezeigten fremden Tatverdächtigen nach 

Aufenthaltsstatus auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die aufgrund von strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung tatverdächtigen Asylwerber im Jahr 2022 bis zum 

Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in Österreich auf die einzelnen Delikte auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die insgesamt im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen 

Anfrage in Österreich aufgrund von strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung angezeigten fremden Tatverdächtigen nach 

Nationalitäten auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die aufgrund von strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 

Integrität und Selbstbestimmung tatverdächtigen Asylwerber im Jahr 2022 bis zum 

Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in Österreich nach Nationalitäten auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen § 201 StGB (Vergewaltigung) fremden Tatverdächtigen nach 

Aufenthaltsstatus auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen § 201 StGB (Vergewaltigung) fremden Tatverdächtigen nach 

Nationalitäten auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

3 von 612818/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

4 von 5 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen § 207a StGB (Pornographische Darstellungen Minderjähriger) 

fremden Tatverdächtigen nach Aufenthaltsstatus auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen § 207a StGB (Pornographische Darstellungen Minderjähriger) 

fremden Tatverdächtigen nach Nationalitäten auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen§ 218 StGB (Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche 

Handlungen) fremden Tatverdächtigen nach Aufenthaltsstatus auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

• Wie gliedern sich die im Jahr 2022 bis zum Zeitpunkt der gegenständlichen Anfrage in 

Österreich wegen§ 218 StGB (Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche 

Handlungen) fremden Tatverdächtigen nach Nationalitäten auf? 

a. Wie stellt sich diese Auswertung im Vergleich mit den Zahlen aus dem gleichen 

Zeitraum des Jahres 2021 in absoluten Zahlen und in prozentueller Veränderung 

dar? 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden die von den Sicherheitsbehörden und 

Sicherheitsdienststellen im Berichtsjahr gemeldeten Daten über die bekannt gewordenen 

gerichtlich strafbaren Handlungen veröffentlicht. Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist eine 

Anzeigenstatistik, das heißt, die Daten werden anlässlich der Vorlage der Anzeige über 

eine strafbare Handlung an die Strafverfolgungsbehörde in die Datenbank des 

Bundesministeriums für Inneres gespeichert, vom Bundeskriminalamt aufbereitet und zu 

den veröffentlichten Daten verarbeitet.  

Hinsichtlich der Zahlen aus dem Jahr 2022 handelt es sich um Rohdaten, die noch keiner 

Qualitätskontrolle und weiteren Prüfungsmechanismen unterzogen wurden.  
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Ergo kann aus diesem Zahlenmaterial weder die gegenwärtige kriminalpolizeiliche Lage 

noch Trends bzw. Aussagen über die Sicherheitslage und die Kriminalitätsbelastung 

abgeleitet werden.  

Aufgrund dessen darf um Verständnis ersucht werden, dass zu den bisherigen Zahlen aus 

dem Jahr 2022 keine Auskunft erteilt werden kann und erst nach Abschluss der sich jetzt 

im Laufen befindlichen Qualitätskontrollen und Prüfungsmechanismen zuverlässige Zahlen 

bekanntgegeben werden können. 

 

Gerhard Karner 
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